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1. Ausgangslage: Fehlende Vorgaben des Gesetzgebers 

Wer § 22c SGB II genauer studiert, könnte den Eindruck gewinnen, sobald man die richti-
gen Datenquellen über den Wohnungsmarkt nutzt, liegt sofort zweifelfrei auf der Hand, 
welche Wohnkosten für Hilfeempfängern angemessen sind und vom Sozialstaat daher fi-
nanziert werden müssen. Dies ist nicht der Fall!  

Denn die Analyse der aktuellen Wohnkosten vor Ort ist das eine. Die Bewertung, inwie-
fern sie „angemessen“ sind und vom Staat übernommen werden sollten, ist das andere. 
Die Beurteilung von Angemessenheit ist keine statistische, sondern eine sozialpolitische 
Frage und daher von der reinen Datenanalyse zu trennen: Ob nur mittlere oder auch hö-
here Nebenkosten vom Staat übernommen werden sollen, und ob überhöhte Grundmie-
ten nie – oder bei niedrigen Nebenkosten doch (Verrechnung!) – als angemessen gelten 
sollen, das muss der Sozialstaat (Gesetzgeber, Leistungsträger, Sozialgerichte) erst einmal 
festlegen. Mietobergrenzen, die als Hilfsmittel zur Beurteilung der Angemessenheit die-
nen sollen, brauchen Vorgaben, an denen sie sich ausrichten können. Diese Vorgaben des 
Gesetzgebers fehlen bisher.  

Sozialgerichte versuchen die gesetzgeberische Lücke zu füllen. Sie interpretieren das Wort 
„Unterkunft“ im Gesetz als „Bruttokaltmiete“ und stellen eigene Anforderungen an die 
Leistungsträger. Ob diese auch wirklich im Sinne des Gesetzgebers zielführend (und für 
Wohnungssuchende und Leistungsträger in der Praxis auch praktikabel) sind, wird kaum 
diskutiert. Leistungsträger, die alle Nebenkosten übernehmen wollen, die der Mieter 
nicht beeinflussen kann, werden durch die Rechtsprechung oft daran gehindert.  

Dazu ein paar Gedanken.  

2. Mögliche Prüfschemata für Angemessenheit 

2.1 Mit oder ohne Verrechnung 

Der Bedarf eines Haushalts für Unterkunft und Heizung setzt sich aus drei Komponenten 
zusammen, nämlich den Kosten für die Wohnung (Grundmiete/Nettokaltmiete), den Kos-
ten für den Betrieb der Wohnung (Betriebskosten/kalte Nebenkosten) und den Kosten 
für das Heizen der Wohnung (Heizkosten/warme Nebenkosten). Die Bedarfe eines Haus-
halts sind sicher angemessen, wenn jede einzelne Komponente für sich angemessen ist. 
Daher stellt sich zum Schluss aber noch die Frage, bis zu welchen Grenzen die Gesamtheit 
der Bedarfe für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) als angemessen gelten soll, wenn 
einige Komponenten angemessen sind (z.B. die Grundmiete), andere aber nicht (z.B. die 
Betriebskosten). Dabei sind verschiedene Prüfschemata denkbar: 

• Ohne Verrechnung: Man kann Nettokaltmiete und kalte und warme Nebenkos-
ten getrennt auf ihre Angemessenheit hin prüfen (Komponentenprüfung).1 Dies 
ist sinnvoll, wenn vor allem ein gehobener Wohnstandard ausgeschlossen werden 
soll. Denn nur die Nettokaltmiete richtet sich nach dem Wohnstandard, nicht die 

 

1  Vgl. BSG-Urteil vom 7.11.2006 - B 7b AS 18/06 R – RdNr 20: „Angemessen sind die Aufwendungen für eine Wohnung 
nur dann, wenn diese nach Ausstattung, Lage und Bausubstanz einfachen und grundlegenden Bedürfnissen genügt 
und keinen gehobenen Wohnstandard aufweist.“ 
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Nebenkosten.2 Das Prüfschema lautet dann: Die Grundmiete gilt als angemessen, 
solange sie die Richtwerte für angemessene Nettokaltmieten nicht übersteigt; 
Nebenkosten gelten als angemessen, solange sie nicht auffallend hoch sind 
(Nichtprüfungsgrenze). Bei auffallend hohen Nebenkosten erfolgt eine Kosten-
senkungsaufforderung – aber auch nur um den Betrag, um den der Mieter die 
Nebenkosten im Einzelfall auch wirklich senken könnte. Damit werden die Be-
darfe für Unterkunft und Heizung gedeckt und gleichzeitig (wie in § 22 SGB II ver-
langt) auf ein angemessenes Maß begrenzt. Bei auffallend niedrigen Heizkosten 
kann zusätzlich ein Klimabonus gewährt werden. 

• Mit Verrechnung: Alternativ kann eine Verrechnung der Komponenten ermög-
licht werden: Wenn Bedarfsgemeinschaften z. B. eine höhere Nettokaltmiete 
(also auch ein gehobener Standard oder mehr Wohnfläche) finanziert werden 
soll, falls die kalten Nebenkosten niedrig sind, dann wäre zur Beurteilung der An-
gemessenheit die Bruttokaltmiete entscheidend. In diesem Fall käme es zur Kos-
tensenkungsaufforderung, wenn die Summe aus tatsächlicher Nettokaltmiete 
und tatsächlichen kalten Nebenkosten den Richtwert für angemessene Brutto-
kaltmieten übersteigt. Entsprechend könnte man auch eine Verrechnungsmög-
lichkeit der warmen Nebenkosten einräumen; dann erfolgt die Prüfung anhand 
der Netto- oder Bruttowarmmiete. 

Das gewählte Prüfschema hat einen großen Einfluss auf Art, Menge und Qualität der als 
angemessenen angesehenen Wohnungen.3 Das wird in der Fachdiskussion bisher leider 
kaum thematisiert. So muss beim Prüfschema der Bruttokaltmiete und anderen Optio-
nen mit Verrechnungsmöglichkeit auch noch festgelegt werden, ob die Werte eng oder 
weit gefasst werden: Denn es macht einen großen Unterschied, ob lediglich mittlere Ne-
benkosten (z.B. der Median) oder ein oberer Grenzwert zur angemessenen Nettokalt-
miete hinzuaddiert wird. Laut Bundessozialgericht kann es reichen, zur Berechnung der 
angemessenen Bruttokaltmiete den Median zu addieren, wenn nicht nur geringe kalte 
Betriebskosten in die Datenerhebung einfließen.4 Wichtiger als die Festlegung der Daten-
quelle ist also die Höhe der Abgrenzung (eng oder weit gefasst). 

Zudem ist beim Prüfschema der Bruttokaltmiete und anderen Optionen mit Verrech-
nungsmöglichkeit noch zu bestimmen, ob eine Wohnung nur dann nicht angemessen sein 
soll, wenn die Summe aus Nettokaltmiete und Abschlagszahlung über dem Richtwert liegt 
(diese sind schon vor Einzug bekannt, ihre Höhe kann der Vermieter aber beeinflussen) 
oder ob die Summe aus Nettokaltmiete und tatsächlichen Nebenkosten gemäß Jahresab-
rechnung Bewertungsgrundlage sein soll (die aber erst im nächsten Jahr vorliegt, so dass 
sich eine Wohnung auch im Nachhinein noch als unangemessen herausstellen könnte und 
der Haushalt erneut zum Umzug aufgefordert werden müsste). Wichtig ist also auch die 
Festlegung, welche Rolle man den Abschlagszahlungen für Nebenkosten beimisst. 

 

2  Zum Zusammenhang von Wohnstandard und Nebenkosten: vgl. empirica-paper Nr. 235, abrufbar hier: Das Glücks-
spiel mit den Mietobergrenzen (empirica-institut.de). 

3  Zu den Auswirkungen auf die Art angemessener Wohnungen: vgl. ebd.  

4  Quelle: Vgl. BSG-Urteil vom 17.9.2020 - B 4 AS 22/20 R - abrufbar hier: Bundessozialgericht - Homepage - .  Zu den 
Nebenkosten von Wohnungen, die von Leistungsbeziehern bewohnt werden, vgl. empirica-paper Nr. 259; abrufbar 
hier: Zur Angemessenheit von Wohnnebenkosten (empirica-institut.de).  

https://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi235phlw.pdf
https://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi235phlw.pdf
https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/2020_09_17_B_04_AS_22_20_R.html
https://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi259phlwmn.pdf
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2.2 Nachteile der Verrechnung (Bruttokaltmietenprüfung) 

Eine Nettokaltmiete ist nur dann „zu hoch“, wenn eine Wohnung „zu gut“ oder „zu groß“ 
ist. Eine Bruttokaltmiete kann aber auch dann schon „zu hoch“ sein, wenn nur die kalten 
Nebenkosten „zu hoch“ sind. Gerade Mieter von einfachen Wohnungen wohnen oft in 
Wohnblöcken mit relativ hohen kalten Nebenkosten (durch Aufzüge, Gebäudereini-
gungsdienste und Hausmeister usw.). Anders ausgedrückt: Falls die Bruttokaltmiete einer 
Bedarfsgemeinschaft unangemessen hoch ist, weiß man im Einzelfall noch nicht, ob dies 
daran liegt, dass ihre Nettokaltmiete relativ hoch ist (sie also „zu gut“ oder „zu groß“ 
wohnt), oder lediglich daran, dass der Vermieter relativ hohe Abschlagszahlungen ver-
langt (was der Mieter kurzfristig nicht beeinflussen kann).  

Auswirkung: Wenn die Angemessenheit über die Bruttokaltmiete definiert wird, wohnen 
Mieter mit hohen Nebenkosten nur dann angemessen, wenn sie schlechtere oder klei-
nere Wohnungen bewohnen als Mieter mit niedrigen Nebenkosten. Denn nur dann blei-
ben sie trotz ihrer hohen Nebenkosten unterhalb derselben Bruttokaltmietengrenze.5 
Beim Prüfschema der Bruttokaltmiete stellt sich daher die Frage, ob man wirklich auch 
Mieter von einfachen Wohnungen zur Kostensenkung durch Umzug auffordern will? 
Hohe Nebenkosten entstehen ja auch schon, wenn relativ viele Kostenpositionen für den 
Mieter im Mietvertrag genannt werden (Versicherungen, Grundsteuer usw.). Daher stellt 
sich die Frage, ob auch Nebenkosten, die der Mieter nicht ändern kann, unangemessen 
sein können.  

2.3 Vorteile der Nicht-Verrechnung (Nettokaltmietenprüfung) 

Beim Prüfschema der Nettokaltmiete stellt sich die Frage, ob „eng oder weit gefasst“, 
erst gar nicht: Denn Nebenkosten werden nicht verrechnet, sondern vom Grundsatz her 
immer als angemessen angesehen (sofern der Mieter sie nicht unnötig in die Höhe treibt). 
Der obere Grenzwert bestimmt nur die Nichtprüfungsgrenze, ab wann ein Verschulden 
des Mieters im Einzelfall überprüft wird – nicht aber die Höhe der Deckelung! Das Prüf-
schema der Nettokaltmiete hat also mehrere Vorteile:  

• Erstens spiegeln die Nettokaltmieten, nicht aber die Nebenkosten, den Wohnstandard 
wider. Denn Nebenkosten wie Grundsteuern und Müllentsorgungskosten unterschei-
den sich zwar je Kommune, sind aber für hochwertige und einfache Wohnungen nicht 
systematisch anders.6 Nur ohne Verrechnung wird der Ausschluss eines gehobenen 
Standards gewährleistet: Ein gehobener Standard (also eine zu hohe Nettokaltmiete) 
wird selbst bei niedrigen kalten Nebenkosten nicht als angemessen anerkannt. Dafür 
werden auch hohe Nebenkosten in voller Höhe übernommen, wenn der Mieter keinen 
Einfluss auf sie hat. Das erscheint zielführender.  

• Zweitens gelten damit Wohnnebenkosten, die der Mieter nicht beeinflussen kann, 
grundsätzlich als angemessen: Hohe Heizkosten durch alte Heizungsanlagen oder 
hohe Betriebskosten durch hohe Grundsteuern sollten nicht dazu führen, dass dem 
Hilfeempfänger weniger Budget für die Nettokaltmiete (oder den Regelsatz) bleibt.  
Genau dies ist aber beim Prüfschema der Bruttokaltmiete der Fall.  

 

5  Eine Angemessenheitsprüfung anhand der Nettokaltmiete bewirkt das Gegenteil: Mit ihr können Bedarfsgemein-
schaften in schlechteren Gebäuden größere Wohnungen anmieten – bei gleicher Nettokaltmietengrenze!  

6  Zur Höhe der Nebenkosten von Wohnungen mit verschiedenen Standards: vgl. empirica-paper Nr. 235, abrufbar hier: 
Das Glücksspiel mit den Mietobergrenzen (empirica-institut.de). 

https://www.empirica-institut.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/empi235phlw.pdf
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• Drittens kann die Angemessenheit unabhängig von den (zunächst unbekannten)  
Nebenkosten, also bereits vor Einzug, beurteilt werden. Damit tragen die Mieter kein 
Risiko, dass sich eine Wohnung nach Vorliegen der Jahresabrechnung bei Nachzah-
lungsbeträgen, die die Bruttokaltmiete erhöhen, rückwirkend doch noch als unange-
messen herausstellt.  

• Viertens kann nach angemessenen Wohnungen viel leichter gesucht werden: Alle  
Online-Portale haben Eingabefelder für die maximale Grundmiete (Nettokaltmiete), 
nicht aber für die maximale Bruttokaltmiete. Die verlangten Nebenkostenabschläge 
werden vom Vermieter abgeschätzt. Da sie aber nicht in jeder Anzeige angegeben wer-
den, muss man oft den Vermieter erst noch persönlich über die Höhe der verlangten 
Nebenkostenabschläge (nur für die kalte Nebenkosten!) befragen, um die geschätzte 
Bruttokaltmiete zu erfahren. Das erschwert die - ohnehin schwierige - Wohnungssuche 
für Leistungsempfänger erheblich. Aber auch für Leistungsträger ist es aufgrund der 
fehlenden Angaben in den Inseraten schwierig, einem Leistungsbezieher (oder einem 
Sozialgericht) einen Verfügbarkeitsnachweis über angemessene Bruttokaltmiete zu 
liefern. Diese Probleme gibt es bei Suche nach einer angemessenen Nettokaltmiete 
nicht: Denn für diese gibt es ein Suchfeld – und sie ist auch ausnahmslos in jedem  
Inserat angegeben.  

3. Derzeitige Praxis  

Einige Sozialgerichte akzeptierten trotz all dieser Vorteile keine Nettokaltmietenprüfung, 
sondern nur eine Bruttokaltmietenprüfung. Eine inhaltliche Begründung steht noch aus. 
In der Praxis sind keine Vorteile zu erkennen. Das bestätigen auch Leistungsträger.  

Im Ergebnis stellt sich die Frage, ob Angemessenheitsprüfungen nicht auch zielführender 
sein könnten – und wie Leistungsträger dies erreichen könnten.  

Anregungen nehmen wir gerne auf.  

 

Dipl.-Volkswirtin Petra Heising   Dipl.-Volkswirt Lukas Weiden 
Tel. 0228/914 89-70    Tel. 0228/914 89-90  
heising@empirica-institut.de   weiden@empirica-institut.de 
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EMPIRICA REGIO 

a. Wohnungsmarktreports direkt online kaufen 

Erhältlich für alle Kreise und kreisfreien Städte unter empirica-regio.de/report/ 

b. empirica regio Marktstudio 

Ein Zugang: Mit dem browserbasierten Marktstudio von empirica regio erhalten Sie einen 
direkten Zugang zur Regionaldatenbank von empirica regio. 

Alle Daten: Sie haben damit rund um die Uhr Zugriff auf über 600 Indikatoren in rund 
11.000 Gemeinden, 400 Kreisen und zahlreichen Vergleichsregionen. 

Keine Recherche: Mit nur wenigen Klicks können Sie bequem Karten, Abbildungen, Tabel-
len oder Marktreports erstellen – ohne aufwendige Recherche. 
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